	Firma:
	Betriebsanweisung
gemäß § 14 GefStoffV und TRGS 555
Beseitigen verschütteter Gefahrstoffe – Gruppe A
	Stand: TT.MM.JJJJ

	
	Anwendungsbereich
	

	Betrieb:
Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Hausverwaltung, Facility Management
Tätigkeit: Beseitigen verschütteter Gefahrstoffe – Gruppe A

	
	Gefahrstoffbezeichnung
	

	Gefahrstoffe Gruppe A: hochentzündliche, leichtentzündliche und entzündliche Gefahrstoffe

	
	Gefahren für Mensch und Umwelt
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	Explosionsgefahren durch organische Lösemittel in den Gefahrstoffen, die mit Luft explosionsfähige Gemische bilden können
Kopfschmerzen, Benommenheit und Koordinationsstörungen durch das Einatmen der Lösemittel
Hautschädigungen durch die entfettende Wirkung von Lösemitteln
Wassergefährdung

	
	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	beim Beseitigen verschütteter Gefahrstoffe der Gruppe A Zündquellen wie Feuer, offenes Licht und Rauchen wirksam vermeiden
bereitgestellte Schutzhandschuhe tragen
Dämpfe nicht einatmen
für gute Belüftung sorgen
Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden

	
	Verhalten im Gefahrfall
	

	
	Dämpfe nicht einatmen
für gute Belüftung sorgen
verschüttete Gefahrstoffe der Gruppe A mit dem bereitgestellten Binde-Granulat aufnehmen
im Brandfall mit den bereitgestellten Handfeuerlöschern löschen
Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer)

	
	Erste Hilfe
	Notruf: 112
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	Erste Hilfe leisten:
Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?)
Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern)
(Notrufnummern)
besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen:
nach Einatmen der Dämpfe: frische Luft zuführen, bei anhaltendem Unwohlsein Ärztin oder Arzt aufsuchen
nach Hautkontakt: mit Wasser und Seife waschen, danach bereitgestellte Hautpflegemittel anwenden
nach Augenkontakt: mindestens 10 Minuten mit viel Wasser spülen, bereitgestellte Augendusche benutzen, Augenärztin bzw. Augenarzt aufsuchen – Gefahrstoffetikett/Sicherheitsdatenblatt mitnehmen
bei benetzter Kleidung: Kleidung sofort ausziehen
Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren

	
	Sachgerechte Entsorgung
	

	
	benutztes Binde-Granulat und Reste des Gefahrstoffs in den bereitgestellten dicht schließenden, gekennzeichneten und nicht brennbaren Sammelbehälter geben und als Sondermüll entsorgen


Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.
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